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Eigenerklärung

Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG sieht sich als Betrieb mit internationalen
Verflechtungen in der besonderen Verantwortung, auf eine Verbesserung der weltweiten
Menschenrechtslage entlang unseren Lieferketten hinzuwirken und die
Geschäftsbeziehungen sozial zu gestalten. Die zunehmende lntegration von Römerturm
Feinstpapier GmbH & Co. KG in globale Beschaffungs- und Absatzmärkte bietet Chancen
und Herausforderungen zugleich: Neue Märkte und Produktionsstätten werden erschlossen
und so Arbeitsplätze und Wohlstand geschaffen. Gleichzeitig entstehen aber auch Risiken
durch lntransparenz und die oft mangelhafte Durchsetzung von international anerkannten
Menschenrechten in den Lieferketten. Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG bekennt
sich dazu, die Menschenrechte des Einzelnen zu achten, zu schützen und einzuhalten.

Dazu gehört zum Verständnis von Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG faire Löhne zu
bezahlen, auf angemessene Arbeitsbedingungen vor Ort hinzuwirken und die Ausbeutung
von Kindern zu verhindern. Für Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG ist
Gleichberechtigung von Frauen und Männern selbstverständlich und wir benachteiligen
niemanden wegen seines Geschlechtes, seinerAbstammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen
Anschauungen oder aufgrund einer Behinderung.

Korruption lehnen wir ebenso ab wie Zwangsarbeit und Menschenhandel: Für diese
Leitlinien steht Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG ein und schult seine Mitarbeiter,
diese Werte im Betrieb zu leben.

Nachfolgend ist unsere Grundsatzerklärung zu den FCS-Kernarbeitsnormen, mit weiteren
detaillierteren lnformationen, beigefügt.

Grundsatzerklärung zu den FCS-Kernarbeitsnormen

Bezug: FSC-STD-40-004 V3-1 , Paragraf 1 .5 / Annex D

Römerturm Feinstpapier GmbH & Co.KG bekennt sich zu den FSC-Kernarbeitsnormen und
erklärt hiermit:

Wir setzen keine Kinderarbeit ein

. Es werden keineArbeitnehmer:innen unter 15 Jahren beschäftigt. Keine Person unter 18
Jahren wird mit gefährlichen oder schweren Arbeiten beschäftigt; es sei denn, es handelt
sich um eine Ausbildung im Rahmen der genehmigten nationalen Gesetze und Vorschriften.

[Falls zutreffend] Personen imAltervon 13 bis 15 Jahren sind nurfür leichteArbeiten
zugelassen und die Beschäftigung beeinträchtigt weder die Schulausbildung, noch ist sie
schädlich für die Gesundheit oder Entwicklung der Kinder. lnsbesondere dort, wo Kinder der
Schulpflicht unterliegen, arbeiten sie nur außerhalb der Schulzeit während der normalen
Tagesarbeitszeit.. Der Zertifikatsinhaber verbietet die schlimmsten Formen der Kinderarbeit.
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Wir schließen alle Formen von Zwangs- und Pflichtarbeit aus, insbesondere:

. körperliche und sexuelle Gewalt. Schuldknechtschaft. Vorenthaltung von Löhnen/einschließlich der Zahlung von Arbeitsgebühren und/oder der
Zahlung einer Kaution zur Aufnahme einer Beschäftigung. Einschränkung der Mobilität/ Beweglichkeit des Arbeitnehmers. Einbehaltung von Reisepass und/oderAusweispapieren. Androhung von Denunziation bei den Behörden. Arbeitsverhältnisse sind freiwillig und basieren auf gegenseitigem Einverständnis, ohne
Androhung einer Strafe.

Wir stellen sicher, dass Beschäftigungs- und Berufspraktiken nicht diskriminierend sind.

Wir respektieren die Vereinigungsfreiheit und das effektive Recht auf Kollektivverhandlungen.

. Die Arbeitnehmer:innen können Arbeitnehmer:innen-Organisationen ihrer eigenen Wahl
gründen oder solchen beitreten.

. Der Zertifikatsinhaber (sowie ggf. die angeschlossenen Standorte in Deutschland) respektiert
die volle Freiheit derArbeitnehmer:innen-Organisationen, ihre Satzungen und Regeln
aufzustellen.. Mit rechtmäßig gegründeten Arbeitnehmer:innen-Organisationen und/oder ordnungsgemäß
gewählten Vertretern wird nach Treu und Glauben verhandelt und wir bemühen uns ggf.
nach besten Kräften, einen Tarifvertrag abzuschließen.. Kollektivvereinbarungen werden umgesetzt, wo sie existieren.. Arbeitnehmer:innen erfahren bei derAusübung obiger Rechte keine Diskriminierung oder
Bestrafung und wir respektieren das Recht auf Vereinigungsfreiheit und
Kol lektivverha nd I ungen.
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